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Disziplinarstrafrecht



Was ist ein Disziplinarfehler, 
was ist ein «leichter Fall»?
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Leichter Fall

Delikt



Wann liegt ein leichter Fall 
eines Deliktes vor? 

Das ist ein Ermessensentscheid:

Ein leichter Fall liegt vor, wenn ein Gesamtbeurteilung 
von Tat (objektiv und subjektiv) und Täter den Fall als 
leicht erscheinen lassen. 

(vgl. dazu Sanktionszumessung)
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Auswahl von Delikten 
mit «leichtem Fall»
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Problemfelder im materiellen Disziplinarstrafrecht

•Häufige Fälle 
•Verspätung, Ungehorsam etc. 
• Strassenverkehr

•«Spezialfälle»
• Sexismus/Rassismus/Truppenjustiz
•Drogen
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Wann gilt die Disziplinarstrafordnung?

•Geltungsbereich im Normalfall

•Geltungsbereich bei SVG-Disziplinarfehlern 

•Geltungsbereich bei BetMG–Disziplinarfehlern

 

 Für den AdA gilt während des Militärdienstes die 
Disziplinarstrafordnung
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Welches Verhalten kann im Militär diszipliniert 
werden?

•Reiner Disziplinarfehler 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem MStG 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem SVG

• Leichte Fälle von Delikten aus dem BetMG
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Welches Verhalten kann im Militär diszipliniert 
werden?

•Reiner Disziplinarfehler 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem MStG 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem SVG

• Leichte Fälle von Delikten aus dem BetMG
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Reiner Disziplinarfehler

Kan X tritt nach einem entsprechenden Befehl 
den Küchendienst schliesslich doch an, er mault 
dabei aber ständig herum.

Art. 180 Abs. 1 MStG

Art. 180 Abs. 1 MStG.ppt








Welches Verhalten kann im Militär diszipliniert 
werden?

•Reiner Disziplinarfehler 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem MStG 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem SVG

• Leichte Fälle von Delikten aus dem BetMG
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Delikt aus dem MStG

Kan  X weigert sich, Küchendienst zu 
leisten

Ungehorsam nach Art. 61 MStG



Welches Verhalten kann im Militär diszipliniert 
werden?

•Reiner Disziplinarfehler 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem MStG 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem SVG

• Leichte Fälle von Delikten aus dem BetMG
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Widerhandlung gegen das SVG

Mof Y überschreitet während einer Übung die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit um 10 
Km/h.

Einfache Verkehrsregelverletzung 
nach Art. 90 Abs. 1 SVG 
i.V. mit Art. 218 Abs. 3 MStG 



Welches Verhalten kann im Militär diszipliniert 
werden?

•Reiner Disziplinarfehler 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem MStG 

• Leichte Fälle von Delikten aus dem SVG

• Leichte Fälle von Delikten aus dem BetMG
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Widerhandlung gegen das BetMG

San Sdt raucht im Ausgang einen Joint.

Art. 19 BetMG i.V. mit Art. 218 Abs. 4 MStG



Voraussetzungen der Strafbarkeit

1.Tatbestandsmässigkeit
•Objektiv
• Subjektiv (Vorsatz/Fahrlässigkeit) 

2.Rechtswidrigkeit 

3.Schuld 
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Ablauf des Disziplinarverfahrens



Ablauf des Disziplinarverfahrens

•Meldung (Art. 201 Abs. 1und 2 MStG)
• Sofortmassnahmen
• Sicherung Beweis (Art. 100 MStP) 
• Entscheidung über Beizug UR (Art. 102 MStP) 

•Untersuchung 
•Ausfällung der Disziplinarstrafe 
•Rechtsmittel 
•Vollzug Disziplinarstrafe
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Ablauf des Disziplinarverfahrens

•Meldung (Art. 201 Abs. 1und 2 MStG).
• Sofortmassnahmen
• Sicherung Beweis (Art. 100 MStP) 
• Entscheidung über Beizug UR (Art. 102 MStP) 

•Untersuchung
•Ausfällung der Disziplinarstrafe 
•Rechtsmittel 
•Vollzug Disziplinarstrafe
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Art. 100 Massnahmen der Truppe

1 Ist eine der Militärgerichtsbarkeit unterliegende 
strafbare Handlung begangen worden, so hat der am 
Tatort den Befehl führende Vorgesetzte oder ein von 
ihm bezeichneter geeigneter Offizier oder 
Unteroffizier die nötigen Massnahmen zu treffen, um 
die Flucht des Verdächtigen zu verhindern, die Spuren 
der Tat festzustellen und den Beweis zu sichern. 
Soweit nötig, sind die Organe der militärischen oder 
zivilen Polizei beizuziehen.



Ablauf des Disziplinarverfahrens

•Meldung (Art. 201 Abs. 1und 2 MStG)
• Sofortmassnahmen
• Sicherung Beweis (Art. 100 MStP) 
• Entscheidung über Beizug UR (Art. 102 MStP) 

•Untersuchung 
•Ausfällung der Disziplinarstrafe 
•Rechtsmittel 
•Vollzug Disziplinarstrafe
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Art. 102 Voraussetzungen und Zweck der vorläufigen Beweisaufnahme

1 Sind einzelne Voraussetzungen einer Voruntersuchung nicht erfüllt, so 

wird eine vorläufige Beweisaufnahme angeordnet. Dies gilt vor allem, 

wenn:

a. Beweismittel beschafft oder ergänzt werden müssen, insbesondere bei 

unbekannter Täterschaft und ungeklärtem oder verwickeltem Sachverhalt;

b. Ungewissheit darüber besteht, ob eine strafbare Handlung 

disziplinarisch oder militärgerichtlich zu erledigen sei.
2 Bei Tötung oder erheblicher Verletzung von Militär- oder Zivilpersonen 

sowie bei schweren Sachschäden ist eine vorläufige Beweisaufnahme 

auch dann anzuordnen, wenn keine strafbare Handlung vorliegt.
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Art. 102 Voraussetzungen und Zweck der vorläufigen Beweisaufnahme

1 Sind einzelne Voraussetzungen einer Voruntersuchung nicht erfüllt, so 

wird eine vorläufige Beweisaufnahme angeordnet. Dies gilt vor allem, 

wenn:

a. Beweismittel beschafft oder ergänzt werden müssen, insbesondere bei 

unbekannter Täterschaft und ungeklärtem oder verwickeltem Sachverhalt;

b. Ungewissheit darüber besteht, ob eine strafbare Handlung 

disziplinarisch oder militärgerichtlich zu erledigen sei.
2 Bei Tötung oder erheblicher Verletzung von Militär- oder Zivilpersonen 

sowie bei schweren Sachschäden ist eine vorläufige Beweisaufnahme 

auch dann anzuordnen, wenn keine strafbare Handlung vorliegt.
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Art. 102 Voraussetzungen und Zweck der vorläufigen Beweisaufnahme

1 Sind einzelne Voraussetzungen einer Voruntersuchung nicht erfüllt, so 

wird eine vorläufige Beweisaufnahme angeordnet. Dies gilt vor allem, 

wenn:

a. Beweismittel beschafft oder ergänzt werden müssen, insbesondere bei 

unbekannter Täterschaft und ungeklärtem oder verwickeltem Sachverhalt;

b. Ungewissheit darüber besteht, ob eine strafbare Handlung 

disziplinarisch oder militärgerichtlich zu erledigen sei.
2 Bei Tötung oder erheblicher Verletzung von Militär- oder Zivilpersonen 

sowie bei schweren Sachschäden ist eine vorläufige Beweisaufnahme 

auch dann anzuordnen, wenn keine strafbare Handlung vorliegt.



Ablauf des Disziplinarverfahrens

•Meldung (Art. 201 Abs. 1und 2 MStG)
• Sofortmassnahmen
• Sicherung Beweis (Art. 100 MStP) 
• Entscheidung über Beizug UR (Art. 102 MStP) 

•Untersuchung 
•Ausfällung der Disziplinarstrafe 
•Rechtsmittel 
•Vollzug Disziplinarstrafe
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Ablauf des Disziplinarverfahrens

•Meldung (Art. 201 Abs. 1und 2 MStG)
• Sofortmassnahmen
• Sicherung Beweis (Art. 100 MStP) 
• Entscheidung über Beizug UR (Art. 102 MStP) 

•Untersuchung 
•Ausfällung der Disziplinarstrafe 
•Rechtsmittel 
•Vollzug Disziplinarstrafe
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Sanktionsarten (I)

•Arrest (1-10 Tage) 

•Disziplinarbusse (500.-/1000.-) 

•Ausgangssperre (3-15 Tage) 

•Verweis 

•Verzicht auf Sanktion (nur bei geringem Verschulden; 
kein Wahlrecht zwischen Disziplinarverfahren und 
Ermahnung/Belehrung) 
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Sanktionsarten (I)
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Sanktionsarten (I)

•Arrest (1-10 Tage) 

•Disziplinarbusse (500.-/1000.-) 

•Ausgangssperre (3-15 Tage) 

•Verweis 

•Verzicht auf Sanktion (nur bei geringem Verschulden; 
kein Wahlrecht zwischen Disziplinarverfahren und 
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Disziplinarbusse

•Moderne, allgemein anerkannte und akzeptierte 
Sanktion

• Inkasso
▪Zahlung sofort möglich bei Truppe (nicht z.G. 

Truppenkasse) 
▪oder innert 2 Monaten (Vollzug Wohnsitzkanton) 

•Umwandlung in Arrest nur bei Nichtbezahlung und 
nach Ablauf der Zahlungsfrist (kein Wahlrecht)



Sanktionsarten (I)

•Arrest (1-10 Tage) 

•Disziplinarbusse (500.-/1000.-) 

•Ausgangssperre (3-15 Tage) 

•Verweis 

•Verzicht auf Sanktion (nur bei geringem Verschulden; 
kein Wahlrecht zwischen Disziplinarverfahren und 
Ermahnung/Belehrung) 

45



Ausgangssperre (Art. 187 MStG)

•3 bis 15 Tage Dauer

•Verbleiben im Unterkunftsbereich

•kein Kantinenbesuch

•keine Einschliessung im Arrestlokal

•keine Arbeit



Sanktionsarten (I)

•Arrest (1-10 Tage) 

•Disziplinarbusse (500.-/1000.-) 

•Ausgangssperre (3-15 Tage) 

•Verweis 

•Verzicht auf Sanktion (nur bei geringem Verschulden; 
kein Wahlrecht zwischen Disziplinarverfahren und 
Ermahnung/Belehrung) 
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Sanktionsarten (I)

•Arrest (1-10 Tage) 

•Disziplinarbusse (500.-/1000.-) 

•Ausgangssperre (3-15 Tage) 

•Verweis 

•Verzicht auf Sanktion (nur bei geringem Verschulden; 
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Keine Sanktion (II)

•Besondere Massnahmen nach (Ziff. 37 Abs. 5 DRA)

• Zusätzliche Arbeit nach (DRA Ziff. 47 Abs. 6 DRA) 

• Erziehung
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Keine Sanktion (II)

•Besondere Massnahmen nach (Ziff. 37 Abs. 5 DRA)

• Zusätzliche Arbeit nach (DRA Ziff. 47 Abs. 6 DRA) 

• Erziehung
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Nichterreichen der Ausbildungsziele

Geschützbedienung erreicht die vom Bttr Of vorgegebene Zeit für 
Stellungsbezug nicht.

Üben am Abend ist keine Strafe

Aber: Küchenarbeit wäre unzulässig



Keine Sanktion (II)

•Besondere Massnahmen nach (Ziff. 37 Abs. 5 DRA)

• Zusätzliche Arbeit nach (DRA Ziff. 47 Abs. 6 DRA) 

• Erziehung
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Ungenügender Einsatz

Geschützbedienung erreicht die vom Bttr Of vorgegebene Zeit für 
Stellungsbezug mangels Einsatz einzelner AdA nur knapp.

Küchendienst ist keine Strafe

Besser aber: GPD an überzähligem Geschütz für jene AdA der 
Geschützbedienung, welche ungenügenden Einsatz gezeigt hatten.



Sanktionszumessung (I)

•Allgemeine Regeln
•Beschränktes Subsidiaritätsprinzip und 

Opportunitätsprinzip (Art. 182 Abs. 1 MStG) 
•Unabhängigkeit (Art. 204 Abs. 1 MStG) 
•Verbot von Kollektivstrafe (Art. 182 Abs. 5 MStG) 

und Straftarifen (Art. 204 Abs. 2 MStG)
•«ne bis in idem» (Art. 182 Abs. 5 MStG) 
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Sanktionszumessung (I)

•Allgemeine Regeln
•Beschränktes Subsidiaritätsprinzip und 

Opportunitätsprinzip (Art. 182 Abs. 1 MStG) 
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Sanktionszumessung (II)

• Tatkomponente

• Täterkomponente

•Generalprävention? 

•Gesamtbeurteilung
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Sanktionszumessung (II)

• Tatkomponente

• Täterkomponente

•Generalprävention? 

•Gesamtbeurteilung
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Sachverhalt

Zeit der Widerhandlung 5. März 2018, 2300 Uhr

Ort der Widerhandlung Kaserne Monte Ceneri, Krankenzimmer

Hergang der Tat

Schul Az Lt Müller verweigerte bei der Visite dem 

Kan Muster den erhofften Marschdispens. 

Daraufhin drohte Kan Muster dem Schul Az: «Ich 

bringe Dich um»

Lt Müller nahm die Drohung zur Kenntnis, kümmerte sich aber nicht weiter 

darum.



Tatkomponente − Beurteilung der Tat

Bewertung der Tat 
(z.B. Grösse des Sachschadens, Bedeutung eines Befehls)

Das Unrecht einer Bedrohung mit dem 

Leben wiegt an sich schwer. Allerdings 

nahm der betroffene Lt Müller die Drohung 

nicht ernst und bekam auch keine Angst.

Beweggründe
(z.B. Einstellung des Täters zur Tat, Gesinnung, Ausmass 

der Unsorgfalt)

persönliche Verhältnisse
(z.B. Ausbildung, familiäre Verhältnisse, 

Strafempfindlichkeit, Vorstrafe)

Militärische Führung
(z.B. Einstellung zum Dienst, Pflichterfüllung, 

Truppenerfahrung)

Dauer (in Min.) der vorläufigen 

Festnahme (ist auf Arreststrafe anzurechnen)



Tatkomponente − Beurteilung der Tat

Bewertung der Tat 
(z.B. Grösse des Sachschadens, Bedeutung eines Befehls)

Das Unrecht einer Bedrohung mit dem 

Leben wiegt an sich schwer. Allerdings 

nahm der betroffene Lt Müller die Drohung 

nicht ernst und bekam auch keine Angst.

Beweggründe
(z.B. Einstellung des Täters zur Tat, Gesinnung, Ausmass 

der Unsorgfalt)

Kan Muster handelte unüberlegt und aus 

einer momentanen Erregung heraus, weil 

Schul Az Lt Müller ihm den erhofften 

Marschdispens nicht erteilte.

persönliche Verhältnisse
(z.B. Ausbildung, familiäre Verhältnisse, 

Strafempfindlichkeit, Vorstrafe)

Militärische Führung
(z.B. Einstellung zum Dienst, Pflichterfüllung, 

Truppenerfahrung)

Dauer (in Min.) der vorläufigen 

Festnahme (ist auf Arreststrafe anzurechnen)



Sanktionszumessung (II)

• Tatkomponente

• Täterschaftkomponente

•Generalprävention? 

•Gesamtbeurteilung
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Bewertung der Tat 
(z.B. Grösse des Sachschadens, Bedeutung eines Befehls)

Das Unrecht einer Bedrohung mit dem Leben 

wiegt an sich schwer. Allerdings nahm der 

betroffene Lt Müller die Drohung nicht ernst und 

bekam auch keine Angst.

Beweggründe
(z.B. Einstellung des Täters zur Tat, 

Gesinnung, Ausmass der Unsorgfalt)

Kan Muster handelte unüberlegt und aus einer 

momentanen Erregung heraus, weil Schul Az Lt 

Müller ihm den erhofften Marschdispens nicht 

erteilte.

persönliche Verhältnisse
(z.B. Ausbildung, familiäre Verhältnisse, Strafempfindlichkeit, 

Vorstrafe)

Kan Muster ist Student der Medizin im 4. 

Semester. Hobby: Kartenspielen

Militärische Führung
(z.B. Einstellung zum Dienst, Pflichterfüllung, 

Truppenerfahrung)

Die Qualifikationen von Kan Muster sind 

durchschnittlich. Er tut gerade so viel wie er muss. 

Minimalist. Zwei Disziplinarstrafen von je einem 

Tag Arrest wegen verspätetem Einrücken.

Dauer (in Min.) der vorläufigen 

Festnahme (ist auf Arreststrafe anzurechnen)

Täterkomponente − Beurteilung der Täterschaft



Sanktionszumessung (II)

• Tatkomponente

• Täterkomponente

•Generalprävention? 

•Gesamtbeurteilung
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Sanktionszumessung (II)

• Tatkomponente

• Täterkomponente

•Generalprävention? 

•Gesamtbeurteilung
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Bewertung der Tat 
(z.B. Grösse des Sachschadens, Bedeutung eines Befehls)

Das Unrecht einer Bedrohung mit dem Leben 

wiegt an sich schwer. Allerdings nahm der 

betroffene Lt Müller die Drohung nicht ernst und 

bekam auch keine Angst.

Beweggründe
(z.B. Einstellung des Täters zur Tat, 

Gesinnung, Ausmass der Unsorgfalt)

Kan Muster handelte unüberlegt und aus einer 

momentanen Erregung heraus, weil Schul Az Lt 

Müller ihm den erhofften Marschdispens nicht 

erteilte.

persönliche Verhältnisse
(z.B. Ausbildung, familiäre Verhältnisse, Strafempfindlichkeit, 

Vorstrafe)

Kan Muster ist Student der Medizin im 4. 

Semester. Hobby: Kartenspielen

Militärische Führung
(z.B. Einstellung zum Dienst, Pflichterfüllung, 

Truppenerfahrung)

Die Qualifikationen von Kan Muster sind 

durchschnittlich. Er tut gerade so viel wie er muss. 

Minimalist. Zwei Disziplinarstrafen von je einem 

Tag Arrest wegen verspätetem Einrücken.

Dauer (in Min.) der vorläufigen 

Festnahme (ist auf Arreststrafe anzurechnen)

Gesamtbeurteilung von Tat und Täterschaft



6. Strafe

Drei Tage Arrest.
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Beispiel:
Ungehorsam (II)
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Beispiel:
Ungehorsam (II)
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Ablauf des Disziplinarverfahrens

•Meldung (Art. 201 Abs. 1und 2 MStG)
• Sofortmassnahmen
• Sicherung Beweis (Art. 100 MStP) 
• Entscheidung über Beizug UR (Art. 102 MStP) 

•Untersuchung 
•Ausfällung der Disziplinarstrafe 
•Rechtsmittel 
•Vollzug Disziplinarstrafe
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Rechtsmittel (I)

• Disziplinarbeschwerde und Disziplinargerichtsbeschwerde

• Schriftlich

• haben aufschiebende Wirkung
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Rechtsmittel (II)

• Fristenlauf (Art. 207/211 MStG) 

•nicht erstreckbar

• Tagesfristen (Verlängerung auf den nächsten Werktag)

• Stundenfrist (Keine Verlängerung auf den nächsten 
Werktag)

• eingehalten bei Übergabe an Kdt bzw. Post
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Rechtsmittel (III)

• Verzicht auf Rechtsmittel zulässig
▪schriftlich
▪unwiderruflich
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Ablauf des Disziplinarverfahrens

•Meldung (Art. 201 Abs. 1und 2 MStG)
• Sofortmassnahmen
• Sicherung Beweis (Art. 100 MStP) 
• Entscheidung über Beizug UR (Art. 102 MStP) 

•Untersuchung 
•Ausfällung der Disziplinarstrafe 
•Rechtsmittel 
•Vollzug Disziplinarstrafe
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Disziplinarstrafrecht
Musterfall



Erste Informationen



86



87



Wie weiter?
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Welche Informationen müssen vor 
der Einvernahme noch eingeholt 

werden? 
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Einvernahme

Wie beginnt man?

Was muss dem Befragten gesagt 
werden, was nicht?



05:37 Aussageverweigerung

09:07 Was ist, wenn ich 
aussage?

10:37 Protokollierung

13:48 Ast oder Zweig

14:37 Sie wissen ja…

15:31 Vorgespräch

1636 Was jetzt?

17:00 Umgang und Formen
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Entscheid
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Abschlussarbeiten
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Checkliste (I)

Meldung

Verdacht 

auf strafbare Handlung

oder Disziplinarfehler 

(leichter Fall oder 

reiner Disziplinarfehler

nach MStG)?

Nein

Vorfall

Kein Disziplinarverfahren

Ev. Ziff. 37 V DR 04

oder Ziff 47 VI DR 04?
Ja
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Checkliste (II)

Sofortmassnahmen zur 

Sicherung des Beweises

Grobbeurteilung:

Besteht Zuständigkeit?

Delikt aus MStG, SVG, BetMG

oder reiner Disziplinarfehler?

Ja

Nein

Meldung an zivile Polizei

ev. Einholen Rat UR
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Checkliste (III)

Ist der Fall noch leicht?

Ja Nein

Befehl für 

BA an UR

Disziplinarstrafverfahren

unklar

Befehl für 

VU an UR

Täter bekannt

JaNein

Untersuchung
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Checkliste (IV)

Wird das Vorliegen eines 

Disziplinarfehlers durch

die Untersuchung bestätigt?

Ja Nein Befehl für 

BA an UR
Ausfällung Disziplinarstrafe

nach MStG

Unklar, ob nicht doch

ein Delikt vorliegt

Einstellung

des Verfahrens

Beschwerdeverfahren

Vollzug der Strafe
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